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I. EINLEITUNG 

1. Am 18. Januar 2018 hat die Kommission dem Rat ihren Vorschlag für eine Richtlinie des 

Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze1 vorgelegt. 

2. Ziel des Vorschlags ist es, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und den 

Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Anwendung von ermäßigten Mehrwertsteuersätzen 

und Nullsätzen einzuräumen. 

3. Am 7. Dezember 2021 hat der Rat eine allgemeine Ausrichtung zu dem Vorschlag 

angenommen. 

4. Die Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 

Ausschusses der Regionen wurden am 23. Mai 20182 bzw. am 10. Oktober 20183 

angenommen. 

                                                 
1 Dok. 5335/18. 
2 ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 35. 
3 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 43. 
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5. Nachdem die Stellungnahme des Europäischen Parlaments am 3. Oktober 2018 vorgelegt 

wurde4, hat der Rat nach der Annahme der allgemeinen Ausrichtung angesichts der 

wesentlichen Unterschiede zwischen dem Kommissionstext, zu dem das Europäische 

Parlament ursprünglich angehört worden war, und dem jetzt vorgelegten Text auf der 

Grundlage von Artikel 19 Absatz 7 Buchstabe h der Geschäftsordnung des Rates 

beschlossen, das Europäische Parlament erneut anzuhören. Das Europäische Parlament hat 

in der Folge seine Stellungnahme am 9. März 2022 abgegeben5. 

II. FAZIT 

6. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat vorzuschlagen, dass er 

die oben genannte Richtlinie des Rates in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen 

überarbeiteten Fassung (Dokument 5442/22) auf einer seiner nächsten Tagungen 

als A-Punkt der Tagesordnung annimmt. 

                                                 
4 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0371_DE.html. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0061_DE.html. 


